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(2) Die Kammer kann Entscheidungen nach § 58 Ab
satz 2 und 3 treffen sowie über Anträge entscheiden, 
die im Zusammenhang mit einer Verfassungsbe
schwerde gestellt werden, solange und soweit der 
Verfassungsgerichtshof noch nicht in voller Beset
zung mit der Verfassungsbeschwerde befasst ist. Die 
Entscheidungen der Kammer ergehen durch einstim
migen Beschluss. Der Beschluss ergeht ohne mündli
che Verhandlung und ist unanfechtbar. Im Falle einer 
Zurückweisung nach § 58 Absatz 2 bleibt die Kam
mer für alle das Verfassungsbeschwerdeverfahren be
treffenden Entscheidungen zuständig. Kommt ein 
einstimmiger Beschluss nicht zustande, entscheidet 
der Verfassungsgerichtshof in voller Besetzung. 

§ 60 

(Entscheidungen über einstweilige Anordnungen; 
Entscheidungen nach Erledigung der Hauptsache) 

§ 58 Absatz 2 und 3, § 59 Absatz 2 gelten entspre
chend für die Ablehnung eines Antrags auf Erlass ei
ner einstweiligen Anordnung als unzulässig oder of
fensichtlich unbegründet. § 58 Absatz 2, § 59 Ab
satz 2 gelten ferner entsprechend für 
Entscheidungen nach Erledigung der Hauptsache. 

§ 61 
(Inhalt der Entscheidung) 

(1) Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so 
ist in der Entscheidung festzustellen, welche Vor
schrift der Verfassung und durch welche Handlung 
oder Unterlassung sie verletzt wurde. Der Verfas
sungsgerichtshof kann zugleich aussprechen, dass 
auch jede Wiederholung der beanstandeten Maßnah
me die Verfassung verletzt. 

(2) Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Ent
scheidung stattgegeben, so hebt der Verfassungsge
richtshof die Entscheidung auf, in den Fällen des 
§ 54 Satz 1 verweist er die Sache an ein zuständiges 
Gericht zurück. 

(3) Wird der Verfassungsbeschwerde gegen ein Ge
setz stattgegeben, so ist das Gesetz als mit der Ver
fassung unvereinbar oder für nichtig zu erklären. 
Das Gleiche gilt, wenn der Verfassungsbeschwerde 
gemäß Absatz 2 stattgegeben wird, weil die aufgeho
bene Entscheidung auf einem verfassungswidrigen 
Gesetz beruht." 

10. Nach § 61 wird folgende Überschrift eingefügt: 

"Neuntes Kapitel 
Entscheidungen nach Artikel 33 und 68 der Verfas
sung'.' 

11. Der bisherige § 53 wird § 62. 

12. Der bisherige § 54 wird § 63 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "ist" die Wör
ter ", soweit dieses Gesetz nichts anderes be
stimmt," eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde als 
begründet, so sind dem Beschwerdeführer die 
notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu er
statten." 

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absät
ze 5 und 6. 

d) Im neuen Absatz 6 werden die Wörter ,,10,- Euro 
bis 500,-" durch die Wörter "bis zu 1 000" ersetzt. 

13. Der bisherige § 55 wird § 64. 
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Artikel 2 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (Gv. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (Gv. NRW S. 94) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 47 Buchstabe b werden nach den Wörtern 
"gleichgestellte Beamtinnen und Beamte" die Wörter 
"sowie Amtsanwältinnen und Amtsanwälte" einge
fügt. 

2. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch 
einen Punkt ersetzt. 

b) Nummer 3 wird aufgehoben. 

3. In Anlage 15 wird die Zeile "nach § 56 Nummer 3 
LBesG NRW 524,07" gestrichen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Ja
nuar 2019 in Kraft. Artikel 1 Nummer 3 und Artikel 2 
Nummer 2 und 3 treten mit Wirkung vom 1. Juli 2018 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Juli 2018 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Armin Laschet 
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Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u I 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e sen b ach 

- Gv. NRW. 2018 S. 400 

Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristung 

in § I5a Absatz 5 Satz I des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein -Westfalen 

Vom 21. Juli 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristung 

in § 15a Absatz 5 Satz 1 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein -Westfalen 

Artikel 1 

In § 15a Absatz 5 Satz 1 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 25. Juli 2003 (Gv. NRW S. 441), das zuletzt 
durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (Gv. NRW. S. 806) 
geändert worden ist, wird die Angabe " Juli " durch die 
Angabe "Dezember" ersetzt. 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt am Tag nach seinerVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Juli 2018 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 
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2006 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e sen b ach 

Gv. NRW. 2018 S. 402 

Gesetz 
zur Änderung des E-Government-Gesetzes 

Nordrhein -Westfalen 
Vom 21. Juli 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des E-Government-Gesetzes 

Nordrhein -Westfalen 

Artikel 1 

Das E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen vom 8. 
Juli 2016 (Gv. NRW. S. 551) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 7 
folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 7a Elektronische Rechnung" 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter ,,§ 23 Absatz 1 
Nummer 2" durch die Wörter ,,§ 23 Absatz 1 Num
mer 2 und 3" ersetzt. 

3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

,,§ 7a 
Elektronische Rechnung 

(1) Unabhängig vom Auftragswert und vom Betrag 
der Rechnung sind elektronische Rechnungen nach 
Maßgabe einer gemäß § 23 Absatz 1 Nummer 2 erlas
senen Rechtsverordnung zu empfangen und zu verar
beiten, wenn sie gegenüber einem Auftraggeber im 
Sinne von § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 2013 (BGBL I S. 1750, 3245) in der je
weils geltenden Fassung ausgestellt wurden. Diese 
Verpflichtung gilt unabhängig von dem Geltungsbe
reich gemäß § 1. Auftraggeber im Sinne des Satzes 1 
können die Ausstellung elektronischer Rechnungen 
verlangen. 

(2) Eine Rechnung ist elektronisch, wenn sie in einem 
strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird, das ihre automati
sche und elektronische Verarbeitung ermöglicht." 

4. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Das für Informationstechnik zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Mi
nisterpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten und 
den Ministerien durch Rechtsverordnung 

1. die behördenübergreifende Bereitstellung und den 
Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und An
wendungen zum elektronischen Nachweis der 
Identität nach § 3 Absatz 3, 

2. die Ausgestaltung des elektronischen Rechnungs
verkehrs nach § 7a insbesondere hinsichtlich 

a) der Anforderungen an die elektronische Rech
nungsstellung, und zwar insbesondere auf die 
von den elektronischen Rechnungen zu erfüllen
den Voraussetzungen, den Schutz personenbezo
gener Daten, das zu verwendende Rechnungsda
tenmodell sowie auf die Verbindlichkeit der 
elektronischen Form und 

b) von Ausnahmen für sicherheitsspezifische Auf
träge im Sinne des § 104 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und 

3. die Nutzung der Daten und Ausgestaltung der Me
tadaten nach § 16 zu regeln." 

5. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "des Absat
zes 2" durch die Wörter "der Absätze 2 und 3" er
setzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) § 7a tritt am 1. April 2020 in Kraft." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 21. Juli 2018 

(L. S.) 

Die Landesregierung 

Nordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim S tarn p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k war t 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Lau man n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e bau e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r ren b ach 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e sen b ach 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik Wüst 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
N atur- und Verbraucherschutz 

U rsula H ein e n - E s s e r 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r - P 0 e n s gen 
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